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1.Allgemeines 
1.1.Geltungsbereich und Definitionen 

Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Verträge 
der LCTech GmbH (im folgenden LCTech genannt), bei denen das Angebot der LCTech, einen 
Ringversuch durchführen zu wollen, Vertragsgegenstand ist. In diesem Zusammenhang gelten 
folgende Definitionen: 

„Kunde“ meint Teilnehmer des Ringversuches 
„Report“ meint den Bericht, der nach Auswertung der eingegangenen Ergebnisse durch LCTech 
oder die BAM, Berlin erstellt und per pdf-File an die Teilnehmer versendet wird. 
„Ringversuch“ meint den Versand des Testmaterials an die angemeldeten Teilnehmer, die An-
nahme der Ergebnisse, die Auswertung der Ergebnisse sowie den Versand des Reports via E-
Mail an die Teilnehmer. 
„Proben“ oder  „Testmaterial“ meint die Substanzen, die an die angemeldeten Teilnehmer des 
Ringversuches zur Untersuchung versendet werden. 
„BAM, Berlin“ meint Bundesanstalt für Materialforschung, Berlin, Partner von LCTech bei  der 
Durchführung von Ringversuchen 
„Preis“ meint die von den Teilnehmern zu entrichtende Gebühr für die Durchführung des Ringver-
suchs. 
„grenzüberschreitende Lieferungen“ meint Lieferungen, bei denen die Zustellung des Testmateri-
als außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt  

1.2 Kollidierende Bedingungen, Schriftform, Nebenabreden, Vertragssprache 
Für alle Ringversuche gelten diese Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB); Bedingungen, die 
der Kunde stellt werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. Nebenabreden, Abweichungen oder Ergänzungen vor und bei Vertragsschluss können 
mündlich nur von den Geschäftsführern oder einem von der Geschäftsführung hierzu schriftlich 
Bevollmächtigten wirksam vereinbart werden. Die Vertragssprache ist deutsch bzw. englisch. 

1.3.Datenerfassung 
LCTech darf im Rahmen der Vertragsabwicklung Daten des Kunden erfassen, speichern, verar-
beiten und an die BAM, Berlin zur Durchführung des Ringsversuchs weitergeben. Auskünfte über 
Art und Umfang der gespeicherten Daten kann der Kunde jederzeit bei der LCTech anfordern. 

Die firmenbezogenen Kundendaten sind für andere Teilnehmer nicht einsehbar und werden im 
Rahmen der Versuchsdurchführung und deren Auswertung nur anonym dargestellt. Der Kunde 
erhält hierzu eine Teilnehmernummer, die Dritten (mit Ausnahme der BAM, Berlin) nicht bekannt 
gegeben wird. 

1.4. Gerichtsstand, Erfüllungsort und Rechtswahl 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist die Niederlassung der Fa. LCTech GmbH in Dorfen (Amtsge-
richt Erding; Landgericht Landshut). LCTech steht es jedoch frei den Kunden auch an dem für ihn 
zuständigen Gericht in Anspruch zu nehmen. Anwendbar ist das deutsche Recht. 
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2. Vertragsdurchführung 
 
2.1. Unverbindliches Angebot 
Das Angebot der LCTech zur Teilnahme an einem Ringversuch ist stets freibleibend. Die im An-
gebot gemachten Angaben stellen keine Zusicherungen oder Garantien dar. Sie sind allgemeine 
Informationen. Änderungen hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs des Ringversuchs bleiben vorbehal-
ten.  

2.2. Verbindliche Anmeldung und Berechtigung zur Teilnahme 
Der Antrag des Kunden zur Teilnahme an einem Ringversuch ist mittels des von LCTech für den 
jeweiligen Ringversuch gestellten Anmeldeformulars vorzunehmen. Der Kunde haftet für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der von ihm im Anmeldeformular angegebenen Namen und Daten.  

Die Anmeldung ist verbindlich und kann nach Eingang bei der LCTech nicht storniert werden. 
Nach Ablauf der Anmeldefrist wird dem Kunden die Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Der 
Rechnungsbetrag ist bis zu dem in der Rechnung angegebenen Zahlungsdatum, eingehend auf 
das in der Rechnung benannte Konto, zu begleichen. Nur bei rechtzeitigem Eingang der Zahlung 
des vollständigen Rechnungsbetrages ist der Kunde berechtigt, an dem Ringversuch teilzuneh-
men. 

2.2. Ausführungstermine 
LCTech behält sich vor, den Ringversuch nicht durchzuführen oder auf einen späteren Zeitpunkt 
zu verschieben, wenn nicht mindestens 10 angemeldete Teilnehmer die Teilnehmergebühr ent-
richtet haben.  

Wird der Ringversuch wie geplant durchgeführt und hat der Kunde die Teilnahmegebühr rechtzei-
tig entrichtet, wird die BMA, Berlin die Probe ab dem im Angebot genannten Termin an den Teil-
nehmer direkt versenden. Treten Verzögerungen der regelmäßigen Paketzustellung des Testma-
terials oder bei grenzüberschreitenden Lieferungen Verzögerungen in der Zollabwicklung ein, hat 
LCTech diese Verzögerungen nicht zu vertreten, der Abgabetermin zur Einsendung des Probeer-
gebnisses verschiebt sich hierdurch nicht.  

Die Auswertung des Ringversuchs erfolgt zeitnah nach termingerechter Einsendung aller Probe-
ergebnisse.  

2.3 Report 
Das Ergebnis der Auswertung wird in einem Report zusammengefasst. Der Kunde hat Anspruch 
auf Übersendung des Reports per e-mail, nicht jedoch auf Aushändigung oder Bekanntgabe 
sämtlicher in Zusammenhang mit der Erstellung des Reports verwendeten Unterlagen, Daten 
oder Hilfsmittel.  

Der Versand des Reports erfolgt in englischer Sprache via E-Mail an die in der Anmeldung ange-
gebene Adresse. Der Kunde haftet für die richtige Bezeichnung der e-mail Adresse im Anmelde-
formular. Zusätzliche Reports (z.B. Druckversion oder Übersetzungen) sind nicht Vertragsbe-
standteil. LCTech bietet freibleibend an, zusätzliche Reports an den Kunden gegen Vorauszah-
lung der hierfür entstehenden Kosten zu versenden.  
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3. Versand und Gefahrtragung 
3.1. Erfüllungsort und Gefahrübergang 
Erfüllungsort für die Versendung des Testmaterials ist die Niederlassung von LCTech in Dorfen. 
LCTech ist berechtigt, das Testmaterial direkt vom Standort der BAM, Berlin aus versenden zu 
lassen. Der Erfüllungsort ändert sich hierdurch nicht. Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn 
das Testmaterial von der LCTech oder der BAM, Berlin an ein von diesen sorgfältig ausgewähltes 
Paketversandunternehmen ordnungsgemäß verpackt übergeben wurde. 

3.2. Versandkosten 
Die Versandkosten des Testmaterials sind im Preis enthalten; weitergehende Aufwendungen, z.B. 
eine Versicherung der Sendung, wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen 
Kosten abgeschlossen. 

3.3. Höhere Gewalt 
Verzögerte Zustellungen auf Grund von höherer Gewalt, wie z.B. Streik, Aussperrung, Betriebs-
sperrung, Versorgungsmängel und/oder verzögerte/unterlassene Leistungserstellung durch Vor-
lieferanten gehen nicht zu Lasten von LCTech.  

3.4. Haftungsbegrenzung 
Sofern LCTech wegen Verzugs oder Verlust bzw. Beschädigung des Testmaterials vor Gefahr-
übergang haftet, wird die Haftung in Fällen der Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorher-
sehbaren Durchschnittschaden begrenzt. Dies gilt nicht bei der Verletzung von Leben , Körper 
oder Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehen-
den Regelungen nicht verbunden 

 

4. Preise, Zahlungsbedingungen 
4.1. Preisangabe 
Die im Angebot angegebenen Preise sind Netto-Preise. Zusätzlich berechnet LCTech die zum 
Zeitpunkt der Lieferung gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.  

4.2. Fälligkeit, Vorauskasse 
Rechnungen sind – vorbehaltlich schriftlicher Sondervereinbarung – ohne Abzug sofort zur Zah-
lung fällig. Die Rechnungsstellung erfolgt als Vorauskasse. Der Zahlungseingang bei LCTech 
muss spätestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, der auf der Rechnung angegeben ist. Nur dann sind 
die Voraussetzungen für den Versand des Testmaterials gegeben.  

4.3. Zahlung 
Die Rechnungen sind netto kosten- und spesenfrei in EURO (EUR) und zahlbar  
auf das in der Rechnung angegebene LCTech-Konto in der Bundesrepublik Deutschland. Maß-
geblich ist der Zahlungseingang. Wechsel und Schecks nimmt LCTech nicht an. 

4.4. Aufrechnung 
Forderungen des Kunden an LCTech aus Gutschriften kann LCTech gegen offene Forderungen 
gegebenenfalls auch vor Eintritt der Fälligkeit an den Kunden verrechnen. Der Kunde kann nur mit 
solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

4.5. Zahlungsverzug 
Bei Zahlungsverzug (Zahlungseingang nach dem in der Rechnung angegebenen Datum) ist der 
Kunde von dem Ringversuch ausgeschlossen. Der LCTech steht es in diesen Fällen frei, den Teil-
nehmer trotzdem nachträglich zuzulassen. Erfolgt keine nachträgliche Zulassung zum Ringver-
such, wird der bezahlte Betrag auf Kosten und nach Abzug von 50 EURO Bearbeitungsgebühr an 
den Kunden zurück überwiesen. 
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5. Mängel- und Ersatzansprüche 
5.1. Gewährleistung Testmaterial und Report 
LCTech leistet bis zum Gefahrübergang Gewähr, dass das Testmaterial den Versuchsbedingun-
gen entspricht. Verschlechterung des Testmaterials durch Einwirkungen nach dem Gefahrüber-
gang, insbesondere durch Transportschäden oder Transportverzögerungen, die nicht von der 
LCTech oder der BAM, Berlin zu vertreten sind, gehen zu Lasten des Kunden.  

Die Auswertung und die Reporterstellung erfolgt mittels einer zertifizierten Software nach dem 
Stand der Wissenschaft und Technik. 

5.2. Mängelhaftung, Nacherfüllung 
Die Gewährleistung erfolgt nach Wahl von LCTech durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
Weitergehende Mängelansprüche bestehen nur bei Ablehnung, Unmöglichkeit oder Scheitern der 
Nacherfüllung. Die Nacherfüllung ist gescheitert, wenn der zweite Versuch der Nachbesserung 
oder die Ersatzlieferung erfolglos waren. Dies gilt sowohl bezüglich des Testmaterials als auch 
der Auswertung und Reporterstellung. 

5.3. Prüf- und Rügepflicht des Kunden 
Der Kunde hat das Testmaterial nach Erhalt unverzüglich – auch auf Produktsicherheit- sorgfältig 
zu überprüfen und offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen, versteckte Mängel 
unverzüglich nach Entdeckung. Transportschäden hat der Kunde sofort beim Überbringer anzu-
melden. Nach Übersendung des Reports hat der Kunde unverzüglich zu prüfen, ob die von ihm 
mitgeteilten Ergebnisse richtig im Report erfasst wurden. Bei Nichtbeachtung der Prüf- und Rüge-
pflicht sind Mängelansprüche des Kunden ausgeschlossen. 

5.4. Unsachgemässe Behandlung 
LCTech haftet nicht für die Folgen unsachgemäßer Behandlung und Verwendung des Testmate-
rials durch den Kunden oder seine Gehilfen sowie in den Fällen von Glasbruch trotz ordnungsge-
mäßer Verpackung. Weiter haftet LCTech nicht hinsichtlich von Folgen chemischer und biochemi-
scher Einflüsse, die außerhalb des Risikobereichs der LCTech oder der BAM, Berlin liegen. Eine 
Haftung ist auch ausgeschlossen, bei Verstößen oder Nichtbeachtung der Handhabungsvorschrif-
ten, sowie bei Verderb des Testmaterials durch Verzögerungen oder falscher Lagerung auf dem 
Transportweg.  

5.5. Grenzüberschreitende Lieferungen 
Bei grenzüberschreitenden Lieferungen, hat der Kunde die Einhaltung der Zollvorschriften zu be-
achten und etwaige Genehmigungen rechtzeitig einzuholen. Verdirbt das Testmaterial wegen 
Verzögerungen bei der Zollabwicklung so haftet LCTech hierfür nicht. 

5.6. Haftungsbegrenzung 
Mängelansprüche gegen LCTech verjähren innerhalb eines Jahres ab Übergabe des Testmateri-
als bzw. der Übersendung des Reports. Die Haftung wird in den Fällen von leichter Fahrlässigkeit 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Durchschnittsschaden begrenzt. Dasselbe gilt hin-
sichtlich von Ansprüchen aus Verletzung von Nebenpflichten und/oder auf Ersatz von nicht an 
dem gelieferten Testmaterial selbst entstehenden Sach- oder Vermögensschäden.Die Haftungs-
begrenzung gilt nicht bei der Verletzung von Leben , Körper oder Gesundheit. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden 
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6. Haftung in sonstigen Fällen 
 
Sofern kein Fall gemäß Ziffer 3.4 oder 5.6 vorliegt und LCTech wegen einer Pflichtverletzung 
haftbar ist, gelten folgende Haftungsbegrenzungen:  
  
In Fällen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, sowie wenn LC Tech oder die BAM, 
Berlin vorsätzlich eine Pflicht verletzt haben, haftet LCTech unbeschränkt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. In allen anderen Fällen beschränkt sich die Haftung auf den vertragstypischen 
und vorhersehbaren Durchschnittsschaden. Soweit LCTech, ihren Erfüllungsgehilfen oder Vertre-
tern nur leicht fahrlässige Pflichtverletzung vorwerfbar ist, haftet LCTech nur bei Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten für den vertragstypischen und vorhersehbaren Durchschnittsschaden. 

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden 
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